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Beratungsfolge 
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datum 
öff. nöff. 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 
empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

1 Gemeindevertretung 09.12.2019 ☒ ☐ 23 18 15 0 3 0  

 
    
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches 
Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) folgende Wahlprüfungsentscheidung, zur Wahl  
des hauptamtlichen Bürgermeisters vom 01.09.2019:  
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig.      
 
 
Begründung: 
 
Die Wahl zwischen den Bürgermeisterkandidaten Herrn Filippo Smaldino (SPD) und Herrn 
Mario Müller (CDU) wurde am 01.09.2019 durchgeführt.  
Der Wahlausschuss stellte daraufhin am 04.09.2019 das endgültige Wahlergebnis und die 
Rechtmäßigkeit der Wahl fest. Das Ergebnis der Wahl wurde im Amtsblatt Nr. 5 vom  
09.10.2019 ordnungsgemäß bekanntgemacht.  
Nach § 80 Abs. 1 BbgKWahlG obliegt der Gemeindevertretung die Entscheidung über die 
Einsprüche und über die Gültigkeit der Wahl. Da keine Wahleinsprüche vorliegen, gibt  
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BbgKWahlG die o. g. Wahlprüfungsentscheidung vor.   
   
Anlagen: 
 

 
Haushaltsmäßige Berührung: 
 
 
  

Ja  

 
                   Nein  

 

 

  

 

 
Ausgaben sind insgesamt gedeckt durch:     Produkt/Konto:    

Auftrags-Nr.:  
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